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St Ga

betrifft Planänderung 9:

7.1 Umgrenzung von Flächen für Garagen (Ga) und Stellplätze (St) mit Bemaßung
in Metern

7.2 Je Wohneinheit sind mind. zwei Stellplätze nachzuweisen. Stauräume vor
Garagen oder Carports werden bei Zugehörigkeit zur selben Wohneinheit als
Stellplatz anerkannt.

7.3 Stellplätze/ Stauräume und Zufahrten sind ausschließlich in sickerfähiger
Ausführung herzustellen: Pflaster mit breiten (= mind. 3 cm breit) Rasenfugen,
Rasengitter, Mineralbeton, Kies

8. Einfriedungen

8.1 Einfriedungen sind zur Straßenseite durchlässig zu gestalten (z.b. offener Latten-
zaun, Maschendrahtzaun, ...) und dürfen eine Gesamthöhe von 1,20 m zur
Straßenseite über dem dort anstehenden Gelände nicht überschreiten.

14.4 Nummer der Bauparzelle

Artenauswahlliste der Laubbäume

Ahorn, Berg- -Acer pseudoplatanus

Ahorn, Spitz- -Acer platanoides

Ahorn, Feld- -Acer campestre

Birke Hänge- -Betula pendula

Eberesche -Sorbus aucuparia

Eiche, Stiel- -Quercus robur

Esche, Gemeine- -Fraxinus excelsior

Kirsche, Vogel- -Prunus avium

Linde, Winter- -Tilia cordata
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Weiterhin sind fernmeldetechnische und gewerbliche Nebenanlagen ohne
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RV seit:Änderung in ...Nr.Straßenseite über dem dort anstehenden Gelände nicht überschreiten.
(Siehe dazu auch 11. Immissionsschutz zu Parzelle 7)

8.2 Durchgehende Betonsockel sind unzulässig. Es sind lediglich Punktfundamente
für Zaunpfosten erlaubt.

9. Geländegestaltung

9.1 Geländeabgrabungen/ Geländeauffüllungen dürfen nur bis maximal auf das
Niveau der nächstgelegenen Straßenoberkante erfolgen und nur zwischen der
angrenzenden Straße/ der straßenseitigen Grundstücksgrenze und der straßen-
seitigen Gebäudekante. Stützmauern sind unzulässig. In den ortsrandseitigen
Grunstücksteilen ist das Gelände ab der äußersten Hauskante Richtung
Grundstücksgrenze an das ursprüngliche Gelände anzugleichen.

9.2 Für eventuelle Geländeauffüllungen darf nur inertes Material (bspw. unbelastetes
Aushubmaterial) verwendet werden.

10. Grundwasserschutz

10.1 Sämtliche Bodenbefestigungen - Stellplatzflächen, Eingangsbereiche/
Zugänge sind in sickerfähiger Ausführung (wassergebundene Decke, Kies-
Schotterwege, Rasengittersteine, Pflaster mit breiten - mind. 3 cm Rasenfugen
usw.) herzustellen; Stellplatzflächen werden dann zu 50% ihrer Fläche bei der
GRZ-Berechnung berücksichtigt.

10.2 Das von Dachflächen und sonstigen befestigten Flächen abfließende
Niederschlagswasser der Baugrundstücke ist auf den Grundstücken breit-
flächig zu versickern oder der Brauchwassernutzung zuzuführen (siehe dazu
B. Hinweise
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dämmwerte gemäß der neuen DIN 4109 (2017) einhalten.
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Stadt Neuburg an der Donau

"Feldkirchen I"
Bebauungsplan Nr. 5-03 (9Ä)
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DN 5.1 zulässige Dachneigung (DN)

SD
betrifft Planänderung 9:

5.1 Als Dachformen sind für Hauptgebäude ausschließlich Satteldächer erlaubt.
Für untergeordnete Nebenanlagen und Garagen / Carports sind auch Pult- und
Flachdächer erlaubt

5.2 Die zulässige Dachneigung der Hauptgebäude beträgt bei:

5.2.1 erdgeschossigen Gebäuden mit ausbaubarem Dachgeschoss: 47° - 52°

5.2.2 erdgeschossigen Gebäuden ohne ausbaubarem Dachgeschoss
(Bungalow): 30° - 35°

5.2.3 zweigeschossigen Gebäuden 30° - 35°

5.3 Dachaufbauten sind nur ab 47° Dachneigung zulässig. Die Gesamtbreite von
Dachaufbauten einer Dachseite darf ein Drittel der gesamten Firstlänge nicht
überschreiten. Sämtliche Gauben eines Gebäudes haben eine einheitliche Form
aufzuweisen. Dacheinschnitte sind unzulässig.

5.4 Hauptfirst-Richtung

6. Verkehrsflächen

6.5 öffentliche Stellplätze

6.1 Öffentlicher Verkehrsraum

Öffentlicher Gehweg mit 1,5 m Breite

öffentlicher Parkstreifen (P) mit 2,0 m Breite und Pflanzfläche/ strassenbegleitende
Baumpflanzung (Standort und Größe der Pflanzgrube entsprechend der Planzeichnung;
Standortheimische Art, Mindest5-StU 16 cm)

6.2 Sichtfeld (von Sichtbeeinträchtigungen jeder Art freizuhalten)

6.3 öffentlicher Straßenraum mit Fahrbahnrand und Strassenbegrenzungslinie

6.4 Zufahrtbereich (5 m Breite)
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